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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1958

Norm

ABGB §1440 Ca

Rechtssatz

Nach § 1440 ABGB kommt es nicht darauf an, daß ein ausdrücklicher Verwahrungsvertrag geschlossen wurde, sondern

es genügt, daß die Sachen in Verwahrung genommen wurden.
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7 Ob 445/57
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